
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/7/15 98/07/0164
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1999

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs4 Z1;

Rechtssatz

Er6ießt eine Berechtigung der belangten Behörde zur Beseitigung eines Bescheides aus § 68 Abs 4 Z 1 AVG, dann

verletzt der allein normativ wirkende Abspruch der Bescheidbehebung den Bf nicht deswegen im geltend gemachten

Recht, weil die belangte Behörde die Bescheidbehebung gegebenenfalls unzutre:end auf § 66 Abs 4 AVG gestützt hat

(Hinweis E 11.7.1996, 95/07/0234).
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